
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES 
UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ProSiebenSat.1 Media SE

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES 
KONZERNABSCHLUSSES UND DES 
KONZERNLAGEBERICHTS

PRÜFUNGSURTEILE

Wir haben den Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, 
Unterföhring, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – 
bestehend aus der Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2020, 
der Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung, der Konzern-
Gesamtergebnisrechnung, der Konzern-Eigenkapitalverän-
derungsrechnung und der Konzern-Kapitalflussrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 sowie den Konzernanhang, einschließlich einer 
Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmetho-
den – , geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlage
bericht der ProSiebenSat.1 Media SE vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 geprüft. Die auf der im Konzernlagebericht 
angegebenen Internetseite veröffentlichte Konzernerklärung 
zur Unternehmensführung nach § 315d HGB, die Bestandteil 
des Lageberichts ist, haben wir in Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse 

_	 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, 
und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
des Konzerns zum 31. Dezember 2020 sowie der Ertragslage 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 und

_	 	vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in 
Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser 
Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht 
auf den Inhalt der oben genannten Konzernerklärung zur 
Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgen-
den „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die  
Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus 
erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass 
wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 
Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der 
Prüfung des Konzernabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachver-
halte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeut-
samsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit 
unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei 
der Bildung unseres Prüfungsurteils berücksichtigt; wir geben 
kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalte:

[1]  WERTHALTIGKEITSTEST FÜR GESCHÄFTS- ODER 
FIRMENWERTE

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt

Die Geschäfts- oder Firmenwerte werden jährlich zum 
31. Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres sowie anlassbe-
zogen – wie im Geschäftsjahr 2020 aus Anlass der COVID-19 
Pandemie – von den gesetzlichen Vertretern der ProSiebenSat.1 
Media SE einem Werthaltigkeitstest unterzogen, um einen 
möglichen Abschreibungsbedarf zu ermitteln. Das Ergebnis 
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dieser Bewertungen ist in hohem Maße davon abhängig, wie 
die gesetzlichen Vertreter die künftigen Zahlungsmittelzuflüsse 
einschätzen und die jeweils verwendeten Diskontierungszins-
sätze ableiten.

Vor dem Hintergrund der der Bewertung zugrundeliegenden 
Komplexität, aufgrund der durch die gesetzlichen Vertreter 
zu treffenden Annahmen und Ermessenspielräume, war der 
Werthaltigkeitstest für Geschäfts- oder Firmenwerte im Rah-
men unserer Prüfung einer der bedeutsamsten Sachverhalte. 
Zu den Annahmen und Ermessenspielräumen zählen unter 
anderem die erwartete Geschäfts- und Ergebnisentwicklung 
der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten für die nächsten 
fünf Jahre, die verwendete Wachstumsrate und der verwen-
dete Diskontierungszinssatz.

Prüferisches Vorgehen

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir den von 
den gesetzlichen Vertretern der ProSiebenSat.1 Media SE imple-
mentierten Prozess sowie die Bilanzierungs- und Bewertungs-
vorgaben zur Ermittlung der erzielbaren Beträge von zahlungs-
mittelgenerierenden Einheiten bzw. Gruppen von solchen 
Einheiten, denen Geschäfts- oder Firmenwerte zugeordnet 
wurden, auf mögliche Fehlerrisiken analysiert und uns ein Ver-
ständnis über die Prozessschritte verschafft.

Wir haben die dem Bewertungsverfahren zugrunde geleg-
ten Unternehmensplanungen durch einen Vergleich mit den 
in der Vergangenheit tatsächlich erzielten Ergebnissen und 
aktuellen Entwicklungen der Geschäftszahlen analysiert, auch 
unter Berücksichtigung möglicher Folgewirkungen aus der 
COVID-19 Pandemie. In die Analyse haben wir auch die pro-
gnostizierte Marktentwicklung vergleichbarer Unternehmen 
einbezogen. Bei der Würdigung der zugrunde liegenden Pla-
nungsrechnungen haben wir die erwartete Geschäfts- und 
Ergebnisentwicklung mit den Planungsverantwortlichen erör-
tert und mit den vom Vorstand erstellten und vom Aufsichts-
rat genehmigten Unternehmensplanungen und der aktuellen 
Geschäftsentwicklung verglichen. 

Unter Einbeziehung unserer internen Bewertungsspezialisten 
haben wir das Bewertungsmodell und die sonstigen wesentli-
chen Bewertungsannahmen, wie beispielsweise den Diskontie-
rungszinssatz und die Wachstumsrate, auf Basis einer Analyse 
der allgemeinen Marktindikatoren beurteilt. Die Ableitung des 
risikoadjustierten Kapitalisierungszinssatzes haben wir gewür-
digt, in dem wir insbesondere Vergleichsunternehmen hinter-
fragt, die Marktdaten mit externen Nachweisen abgeglichen 
und die rechnerische Richtigkeit überprüft haben. 

Um ein mögliches Wertminderungsrisiko zu erkennen, haben 
wir mit Hilfe von eigenen Sensitivitätsanalysen die Ergebnisse 
des Werthaltigkeitstest darüber hinaus daraufhin untersucht, 
welche Veränderungen in bestimmten Bewertungsparametern 
zu einem abweichenden Urteil hinsichtlich Wertminderungs-
bedarf auf Ebene der zahlungsmittelgenerierenden Einheit 
führen würden. Dabei wurden sowohl exogene als auch endo-
gene Veränderungen der Planungsannahmen in den verschie-
denen Szenarien betrachtet.

Ergänzend haben wir die Angaben im Konzernanhang zu den 
wesentlichen Ermessensentscheidungen und Schätzungen 
sowie zu den wesentlichen Annahmen bei der Überprüfung 
der Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte im Hin-
blick auf die Anforderungen der Vorschriften nach IAS 1 und 
IAS 36 gewürdigt.

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich hinsichtlich des 
Werthaltigkeitstests für Geschäfts- oder Firmenwerte keine 
Einwendungen ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben

Zu den bezüglich der Geschäfts- oder Firmenwerte angewand-
ten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir 
auf die Angabe im Konzernanhang im Abschnitt (2) „Bilan-
zierungsgrundsätze“, unter Kapitel (E) „Ansatz und Bewer-
tung“ der Abschnitt zu „Immaterielle Vermögenswerte und 
Geschäfts- oder Firmenwerte“. Für die damit in Zusammenhang 
stehenden Angaben zu Ermessensausübungen der gesetz-
lichen Vertreter und zu Quellen von Schätzungsunsicherheit 
sowie zu den Angaben zum Geschäfts- oder Firmenwert ver-
weisen wir auf die Ausführungen im Abschnitt (17) „Geschäfts- 
oder Firmenwerte“. Dort sind auch Angaben zur Sensitivität der 
Bewertungsergebnisse enthalten.

[2]  UMSATZREALISIERUNG

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt

Die Umsatzerlöse stellen für den Konzern einen bedeutsamsten 
finanziellen Leistungsindikator dar und unterliegen in den ein-
zelnen Segmenten vielfältigen Geschäftsmodellen. In den Seg-
menten Seven.One Entertainment Group und NuCom Group 
besteht hierbei insbesondere für die Existenz sowie die zeitge-
rechte Realisierung der Umsatzerlöse ein Risiko wesentlicher 
falscher Darstellung. Im Segment Seven.One Entertainment 
Group besteht ein Risiko insbesondere in der Übertragung und 
Verarbeitung von Kampagnendaten aus den Vorsystemen, 
während im Segment NuCom Group bei der Bemessung der 
Umsatzerlöse, insbesondere aufgrund von Storno- oder Rück-
gaberechten, Schätzunsicherheiten vorliegen. Im Segment Red 
Arrow Studios werden die Umsatzerlöse zu einem erheblichen 
Teil über einen bestimmten Zeitraum nach der Methode der 
Gewinnrealisierung nach dem Fertigstellungsgrad realisiert. 
Hierbei haben die Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, 
beispielsweise in Bezug auf die erwarteten Gesamtkosten oder 
den Projektfortschritt, einen erheblichen Einfluss auf die Rea-
lisierung und Bewertung der Umsatzerlöse.

Vor dem Hintergrund der Bedeutung und der Komplexität der 
Umsatzerlöse erachten wir die Umsatzrealisierung als beson-
ders wichtigen Prüfungssachverhalt.

Prüferisches Vorgehen

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir die im 
Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE angewandten 
Bilanzierungs- und Bewertungsvorgaben für die Realisierung 
von Umsatzerlösen anhand der in IFRS 15 definierten Kriterien 
gewürdigt. 
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Die Existenz der Umsatzerlöse haben wir für wesentliche, in den 
Konzernabschluss einbezogene Unternehmen unter anderem 
durch eine Korrelation mit den zugehörigen Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen sowie hiermit im Zusammenhang 
stehenden Zahlungseingängen untersucht und festgestellte 
Abweichungen analysiert.

Um das Bestehen der Werbeumsätze zu beurteilen, haben wir 
im Segment Seven.One Entertainment Group insbesondere 
Applikationskontrollen und Schnittstellen des ERP-Systems mit 
Werbeleistungen erfassenden Vorsystemen getestet. Zudem 
haben wir auf Basis von Stichproben die Umsatzrealisierung 
für einzelne Werbekampagnen anhand der entsprechenden 
Verträge nachvollzogen. Im Segment NuCom Group haben 
wir die Annahmen des Managements für die zugrunde geleg-
ten Storno- und Rückgabequoten auf Basis historischer Erfah-
rungswerte analysiert.

Im Segment Red Arrow Studios haben wir die erwarteten 
Gesamtkosten in Stichproben anhand der Budgetplanung 
pro Auftragsproduktion beurteilt sowie den Gesamtauftrags-
wert zu den geschlossenen Verträgen abgestimmt. Die bis zum 
Stichtag angefallenen Aufwendungen haben wir in Stichproben 
anhand der Eingangsrechnungen und Stundenaufstellungen 
nachvollzogen und deren Zuordnung zu den jeweiligen Auf-
tragsproduktionen analysiert. Zusätzlich haben wir die nach 
IFRS 15 erfasste Teilgewinnrealisierung von Aufträgen rech-
nerisch nachvollzogen. Wir haben die in den ausgewiesenen 
Umsatzerlösen enthaltenen Aufträge unter anderem darauf-
hin analysiert, ob die geplante und realisierte Marge aus den 
Verträgen sich mit unserer Erwartungshaltung an den Verlauf 
des einzelnen Projektes deckt. Hierzu haben wir auch die Ent-
wicklung vergleichbarer Projekte herangezogen.

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich hinsichtlich der 
Umsatzrealisierung keine Einwendungen ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben

Die Angaben bezüglich der Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundlagen von Umsatzerlösen sind im Konzernanhang in 
Abschnitt (2) „Bilanzierungsgrundsätze“ unter dem Kapitel (E) 
„Ansatz und Bewertung“ im Abschnitt „Umsatzerlöse“ enthal-
ten. Die Ausführungen zur Zusammensetzung der Umsatz
erlöse finden sich im Konzernanhang in Abschnitt (6) „Umsatz
erlöse“.

[3] � WERTHALTIGKEIT DES BESTEHENDEN 
PROGRAMMVERMÖGENS

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt

Aufgrund der erheblichen Bedeutung für den Konzern wird das 
grundsätzlich den sonstigen immateriellen Vermögenswerten 
zuzurechnende Programmvermögen als separater Posten in 
der Bilanz dargestellt. 

Sowohl bei der Untersuchung der einzelnen Programmtitel, 
als auch bei der Untersuchung der genrebasierten Programm-
gruppen auf Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Wertmin-
derung, haben die gesetzlichen Vertreter wesentliche Ermes-
sensspielräume bezüglich der Planung des künftigen Einsatzes 
des Programmvermögens und der Einschätzung dessen Erlös
potentials. Anhaltspunkte liegen beispielsweise vor, wenn die 
Ausstrahlung eines Programmtitels oder einer Gruppe von Pro-
grammtiteln aufgrund mangelnder Vermarktbarkeit oder einer 
strategischen Neuausrichtung des Programminhalts nicht 
mehr wahrscheinlich ist. Es besteht daher insgesamt das Risiko 
für den Konzernabschluss, dass Wertminderungen des Pro-
grammvermögens nicht in ausreichender Höhe erfasst werden. 

Wir erachten das Programmvermögen aufgrund seiner stra-
tegischen und wertmäßigen Relevanz sowie aufgrund dem 
bei der Bewertung anzuwendenden Ermessen als besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalt.

Prüferisches Vorgehen

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir die Ein-
schätzung der gesetzlichen Vertreter bezüglich des Vorliegens 
von Anhaltspunkten, die auf eine eingeschränkte künftige Ver-
wendung hindeuten, mit den Verantwortlichen erörtert. Zudem 
haben wir eigene analytische Auswertungen bezogen auf die 
Anzahl der verfügbaren Ausstrahlungen vor dem Hintergrund 
der Lizenzlaufzeiten der Programmtitel und deren letztem 
Ausstrahlungsdatum vorgenommen, um Hinweise auf eine 
möglicherweise geminderte Einsatzfähigkeit der im Bestand 
befindlichen Programmtitel zu erhalten. 

Ebenfalls haben wir die von den gesetzlichen Vertretern der 
ProSiebenSat.1 Media SE durchgeführte Werthaltigkeitsbeurtei-
lung auf Ebene genrebasierter Programmgruppen überprüft. 
Hierzu haben wir die erwarteten Nettoeinzahlungen nachge-
rechnet und die zugrundeliegenden Annahmen mit den Ver-
antwortlichen für das Programmvermögen erörtert und mit der 
aktuellen Ergebnis- und Marktentwicklung verglichen.

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich hinsichtlich der 
Werthaltigkeit des Programmvermögens keine Einwendun-
gen ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben

Die Angaben bezüglich der Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundlagen von Programmvermögen sind im Konzernanhang 
in Abschnitt (2) „Bilanzierungsgrundsätze“ unter dem Kapitel 
(E) „Ansatz und Bewertung“ im Abschnitt „Programmvermö-
gen“ enthalten. Für die damit in Zusammenhang stehenden 
Angaben zu den zugrunde gelegten Annahmen und Schät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Informationen zur 
Wertentwicklung des Programmvermögens sind im Abschnitt 
(18) „Programmvermögen“ im Konzernanhang beschrieben.
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SONSTIGE INFORMATIONEN

Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrates verant-
wortlich. Für die Erklärung nach § 161 AktG zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex, die Bestandteil der Konzern
erklärung zur Unternehmensführung ist, sind die gesetzlichen 
Vertreter und der Aufsichtsrat verantwortlich. Im Übrigen sind 
die gesetzlichen Vertreter für die sonstigen Informationen ver-
antwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die oben 
genannte Konzernerklärung zur Unternehmensführung. Fer-
ner umfassen die sonstigen Informationen weitere für den 
Geschäftsbericht vorgesehene Bestandteile, von denen wir 
eine Fassung bis zur Erteilung dieses Bestätigungsvermerks 
erlangt haben, insbesondere: 

_	 die Versicherung des gesetzlichen Vertreter gemäß § 297 
Abs. 2 Satz 4 HGB,

_	 den Bericht des Aufsichtsrates nach § 171 Abs. 2 AktG,

_	 die Inhalte der Abschnitte „Arbeits- und Gesundheitsschutz“, 
„Barrierefreie Angebote“ und „Energie, Emission, Abfall“ des 
Nachhaltigkeitsberichts,

_	 sowie die Abschnitte „Unsere Ergebnisse & Ambitionen“, 
„Unser Vorstand“, „Unsere Strategie“, „Mitglieder des Auf-
sichtsrats“, „Mitglieder des Vorstands“, „ProSiebenSat.1 
Media SE Aktie“, „Erläuterungen zum Bericht“, „Kennzah-
len: Mehrjahresübersicht Konzern“, „Kennzahlen: Mehrjahres-
übersicht Segmente“, „Kennzahlen: Überleitung neue Seg-
mentstruktur“ und „Finanzkalender“, 

aber nicht den Konzernabschluss, nicht die in die inhaltliche 
Prüfung einbezogenen Konzernlageberichtsangaben und nicht 
unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und Konzern-
lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informatio-
nen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil 
noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung 
hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verant-
wortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen

_	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernjahresabschluss, 
Konzernlagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder 

_	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN 
VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS  
FÜR DEN KONZERNABSCHLUSS UND DEN 
KONZERNLAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU 
anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzern
abschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen  
Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Kon-
zerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-
len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmens
tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Kon-
zern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs 
oder es besteht keine realistische Alternative dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften  
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-
stellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

VERANTWORTUNG DES 
ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG 
DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES 
KONZERNLAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
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Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses 
und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

_	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft
setzen interner Kontrollen beinhalten können;

_	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme abzugeben; 

_	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben;

_	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im 
Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann;

_	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der 
EU anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 
HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ver-
mittelt;

_	 holen wir ausreichende, geeignete Prüfungsnachweise für 
die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen 
oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um 
Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern
lagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die 
Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzern-
abschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung 
für unsere Prüfungsurteile;

_	 beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit 
dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns;

_	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Anga-
ben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwort-
lichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängig-
keitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen 
alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen ver-
nünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf 
unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen 
Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die 
Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen 
Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für 
den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und 
daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir 
beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es 
sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen 
die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE 
RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER FÜR 
ZWECKE DER OFFENLEGUNG ERSTELLTEN 
ELEKTRONISCHEN WIEDERGABEN  
DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES 
KONZERNLAGEBERICHTS NACH § 317 
ABS. 3B HGB 

Prüfungsurteil

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit hinrei-
chender Sicherheit durchgeführt, ob die in der beigefügten 
Datei ProSiebenSat.1_Media_SE_KA+KLB_ESEF-2020-12-31.zip 
enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wieder-
gaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
(im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den 
Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichts-
format („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen ent-
sprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung 
der Informationen des Konzernabschlusses und des Konzern-
lageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in 
diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben 
genannten Datei enthaltene Informationen.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genann-
ten beigefügten Datei enthaltenen und für Zwecke der Offen-
legung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts in allen wesentlichen Belangen den 
Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsfor-
mat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehen-
den „Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum 
beigefügten Konzernabschluss und zum beigefügten Konzern
lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu 
den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie 
zu den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen Infor-
mationen ab. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beige-
fügten Datei enthaltenen Wiedergaben des Konzernabschlus-
ses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
Abs. 3b HGB unter Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungs-
standards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten 
elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberich-
ten nach § 317 Abs. 3b HGB (IDW EPS 410) durchgeführt. Unsere 
Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ 
weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat 
die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW 
Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Quali-
tätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) ange-
wendet. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und 
des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich 
für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den elektronischen 
Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und 
für die Auszeichnung des Konzernabschlusses nach Maßgabe 
des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erach-
ten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
– Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 
elektronische Berichtsformat sind. 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verant-
wortlich für die Einreichung der ESEF-Unterlagen zusammen 
mit dem Bestätigungsvermerk und dem beigefügten geprüf-
ten Konzernabschluss und geprüften Konzernlagebericht sowie 
weiteren offenzulegenden Unterlagen beim Betreiber des Bun-
desanzeigers. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der 
Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil des Rechnungslegungs-
prozesses.

Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für 
die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anfor-
derungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben 
wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

_	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße gegen die 
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen; 

_	 gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der 
ESEF-Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben; 

_	 beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unter
lagen, d.h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende Datei 
die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in 
der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die tech-
nische Spezifikation für diese Datei erfüllt; 

_	 beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche 
XHTML-Wiedergabe des geprüften Konzernabschlusses und 
des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen; 
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_	 beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen 
mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) eine angemessene und 
vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wie-
dergabe ermöglicht. 

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL 10 
EU-APRVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 10. Juni 2020 als 
Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 20. Februar 2020 
vorbehaltlich der Wahl auf der Hauptversammlung vom Auf-
sichtsrat beauftragt. Wir sind seit dem Geschäftsjahr 2019 als 
Abschlussprüfer der ProSiebenSat.1 Media SE tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthal-
tenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den 
Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) 
in Einklang stehen.

Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Konzernabschluss 
oder im Konzernlagebericht angegeben wurden, zusätzlich 
zur Abschlussprüfung für das geprüfte Unternehmen bzw. für 
die von diesem beherrschten Unternehmen erbracht: Nicht 
gesetzlich vorgeschriebene Bestätigungsleistungen in Bezug 
auf Finanzinformationen und Compliance Assessment.

VERANTWORTLICHER 
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist 
Nathalie Mielke.

München, den 25. Februar 2021

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prof. Dr. Hayn	 Mielke
Wirtschaftsprüfer	 Wirtschaftsprüferin
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